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RS OGH 1958/7/14 3Ob292/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1958

Norm

ABGB §1409 Bb

Rechtssatz

Der geschädigte Eigentümer, dem ein Unternehmen zurückgestellt wurde, haftet für die vom Entzieher bis zur

tatsächlichen Rückstellung eingegangenen Schulden mit dem Unternehmen und im Falle einer neuerlichen

Veräußerung bis zu dessen Wert. Die rückzustellenden Erträgnisse kann der geschädigte Eigentümer vom Wert des

Unternehmens nicht abziehen.
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